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X Zutreffendes ankreuzen Bitte stark umrandetes Feld nicht ausfüllen! 

1 Antrag auf Umwandlung in Wohneigentum 

gemäß § 250 Abs. 1 Satz 1 und 3 Baugesetzbuch (BauGB) 
i. V. m. §§ 2 und 3 der Umwandlungsgenehmigungs- und 
Gebietsbestimmungsverordnung 

Aktenzeichen der Bauaufsichtsbehörde 

Eingangsstempel  

Amt für Soziale Arbeit 
Kommunaler Wohnungsservice 
Homburger Str. 29 
65197 Wiesbaden 
Fax: 0611/31-3923 
genehmigungsvorbehalte@wiesbaden.de 

2 Grundstück Gemeinde, Ortsteil 

Straße, Hausnummer 

Gemarkung, Flur, Flurstück (bitte alle Flurstücke angeben, ggf. zusätzliches Blatt verwenden) 

Eigentümer/in: Name und Anschrift (sofern abweichend vom Antragsteller in Punkt 4) 

3 Antragsteller 

/-in 

Name, Vorname / Firma (bitte gesetzlichen Vertreter benennen) Telefon 

Straße, Hausnummer Fax 

Postleitzahl, Ort E-Mail 

Erklärung der Antragstellerin/des Antragstellers 

Ich versichere hiermit die Richtigkeit der oben genannten Angaben. Mir ist bekannt, dass unzutreffende Angaben zum Widerruf 
einer erteilten Genehmigung führen können. 

 

 
 

Name 

 

 
 

Datum 

 

 
 

Unterschrift 

 

4 (Mit-) 
Eigentümer/- 
innen 

 

Erklärung der (Mit-)Eigentümer/innen (gegebenenfalls gesondertes Blatt einfügen) 

(nur erforderlich, falls der/die Antragssteller/-in nicht alleinige/r Eigentümer/-in ist) 

 

Ich erkläre, dass ich von diesem Antrag Kenntnis genommen habe. 
Mit der geplanten Aufteilung bin ich einverstanden. 

 

 

 

Name 

 

 

Datum 

 

 

Unterschrift 

 

 

 

 
Name 

 

 

 
Datum 

 

 

 
Unterschrift 

 

5 Bevollmäch- 
tigte/-r 

Ich/Wir werden durch Bevollmächtigte vertreten. siehe Anlage (Vollmacht) 

Name, Vorname Telefon 

Straße, Hausnummer Fax 

Postleitzahl, Ort E-Mail 

 

 

 

 

Name 

 

 

 

 

Datum 

 

 

 

 

Unterschrift 
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- Vollmacht, falls Antragsteller/-in nicht Eigentümer/-in ist 

- Aktueller Grundbuchauszug 

- Teilungserklärung 

- Abgeschlossenheitsbescheinigung mit Aufteilungsplänen (in Kopie) 

Betroffene Wohnungen (gegebenenfalls gesondertes Blatt einfügen) 
 

Lage der Wohnung 
(z. B. EG links, rechts) 

Aufteilungs- 
nummer 

Wohnungs- 
größe in m² 

Vor- und Nachname der Bewohner/innen Art der Nutzung 
(z. B. Wohnung und Gewerbe) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

Gründe der Umwandlung: 

 
Anwesen/Wohnung gehört zu einem Nachlass; Sondereigentum soll zu Gunsten Miterben begründet werden (§ 250 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BauGB) 

Vorzulegende Unterlagen: beglaubigte Nachweise über die erbrechtliche Situation 
(z. B. Sterbeurkunde, Testament, Erbschein, etc.) 

Sondereigentum des Eigentümers/der Eigentümerin soll an Familienangehörige zur eigenen Nutzung veräußert werden 

(§ 250 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauGB) 

Vorzulegenden Unterlagen: geeignete Nachweise zur Belegung der Familienverhältnisse 
Hinweis: Im Falle der Veräußerung ist ein formloser Antrag auf Genehmigung zu stellen. Eine Veräußerungsgenehmigung wird nur bei Veräußerung 
an Familienangehörige erteilt. 

Das Wohnungseigentum oder Teileigentum soll zur eigenen Nutzung an mindestens zwei Drittel der Mieter veräußert werden (§ 250 Abs. 3 Satz 1 Nr. 

3 BauGB) 
Hinweis: Im Falle der Veräußerung ist ein formloser Antrag auf Genehmigung zu stellen. Eine Veräußerungsgenehmigung wird zunächst nur bei 
Veräußerung an den/die Mieter erteilt. Erst wenn mindestens zwei Drittel der Wohnungen an den/die Mieter veräußert wurden, ist eine Veräußerung 
der übrigen Wohnungen an Dritte möglich. 

 
Wirtschaftliche Unzumutbarkeit der Erhaltung der baulichen Anlage (§ 250 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 BauGB) 

Hinweis: Um die geltend gemachte wirtschaftliche Unzumutbarkeit prüfen zu können, wird ein entsprechender Nachweis benötigt. 

 
Ansprüche Dritter auf Übertragung von Sondereigentum (§ 250 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 BauGB) 

Nachweis ist durch Vorlage aussagekräftiger Urkunden zu belegen (z. B. Kaufvertrag, Grundbuchauszug) 

 
 
 

Folgende weitere Unterlagen sind dem Antrag immer beizufügen: 
 

 

Hinweis: Wurde ohne erforderliche Genehmigung eine Eintragung in das Grundbuch vorgenommen, kann die Behörde das Grundbuchamt um die Eintragung 
eines Widerspruchs ersuchen (§ 22 Abs. 6 Satz 2 BauGB). 
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